
 
 
 
 

 

 

Satzung 
der Gemeinde Teising 

zur Änderung der Satzung über 
Aufwendungs- und Kostenersatz für Einsätze 

und andere Leistungen gemeindlicher 
Feuerwehren 

 
Vom 28. Februar 2013 

    
        
 
Die Gemeinde Teising erlässt aufgrund von Art. 28 BayFwG folgende Satzung: 
 
 

§ 1 
 
Die Satzung über Aufwendungs- und Kostenersatz für Einsätze und andere 
Leistungen gemeindlicher Feuerwehren der Gemeinde Teising vom 27.01.2011 wird 
wie folgt geändert: 
 
§ 1 Absatz 1 Nr. 3 erhält folgende Fassung: 
 
„3. Ausrücken nach missbräuchlicher Alarmierung oder Fehlalarmen.“ 
 
 
 

§ 2 
 
Die Satzung tritt eine Woche nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
 
Teising, den 28.02.2013 
 
      (Dienstsiegel) 

 
Hiebl 
1. Bürgermeister 
 

Gemeinde Teising 
 

Landkreis Altötting 


